
08  EINEN HEBEN!

Wo Musiknutzung?	 Wie Musiknutzung?	 Wer zahlt?	 Urheber erhält Vergütung von	 Interpret erhält Vergütung von 

Konzert	 Live-Aufführung	 Veranstalter	 SUISA (Aufführungsrecht)	 Veranstalter (Gage)
					   
Disco / Club	 DJ-Set mit	 Veranstalter	 SUISA (Aufführungsrecht)	 SWISSPERFORM
	 Tonträgern etc.
					   
Öffentlich	 Hintergrundmusik: 	 Betreiber / 	 SUISA (Aufführungsrecht)	 SWISSPERFORM
	 Bahn, Läden, 	 Veranstalter
	 Fussballstadion,
	 Café etc.
					   
Radio und TV	 Musik ab Tonträger	 Radio- oder	 SUISA (Senderecht)	 SWISSPERFORM / SIG
	 oder live gespielt 	 TV-Station		  (nur Musik ab Tonträger)
	 (Senderecht)
					   
Kabelnetz	 Weitersendung	 Netzbetreiber / 	 SUISA (Senderecht)	 SWISSPERFORM 
		  Umsetzer
					   
Leerträger	 Leer-CD, -DVD, iPods,	 Hersteller bzw.	 SUISA (Leerträgervergütung)	 SWISSPERFORM
	 mp3-Player, USB-Sticks,	 Importeur 
	 Smartphones …
					   
Tonträgerherstellung	 CD-, Vinyl-, DVD-	 Tonträgerherst.	 SUISA (mechanische Lizenz)	 Tonträgerhersteller (Label)
	 Produktion, Sampler	 (Label)	
					   
On Demand (online)	 Download	 Betreiber: 	 SUISA (Zugänglichmachung /	 Betreiber bzw. von Label / 
		  iTunes, 	 mechanische Lizenz)	 Aggregator
		  igroove etc.	
			 
Streaming (online)	 Streaming	 Betreiber: 	 SUISA (Zugänglichmachung /	 Betreiber bzw. von Label / 
		  Spotify, 	 mechanische Lizenz)	 Aggregator
		  YouTube, 
		  Apple Music …	
				  
Film, Serien*	 Musik im Film (Synch)	 Filmproduzent	 je nach Vertrag	 je nach Vertrag 
				  
Film, Serien*	 Aufführung Film	 Kinobetreiber	 SUISA (Aufführungsrecht)	 SWISSPERFORM		
			 
Werbung / Sponsoring	 Musik in Werbung	 Werbeproduzent	 je nach Vertrag	 je nach Vertrag
Billboard*	 oder Sponsoring-Spot 
	 (Synch)		

Werbung / Sponsoring	 Aufführung Film	 Kinobetreiber	 SUISA (Aufführungsrecht)	 SWISSPERFORM 
Billboard* 
			 
 
*) Weitere Lizenzierungsarten sind: Herstellung von Sendekopien, DVD, Blu-ray, Websites etc. 				  
	
Vereinfacht: Ein Songschreiber, der z.B. für seine Band eigene Songs schreibt (Musik, Text), ist ein Urheber. 				  
Werden seine Songs öffentlich gespielt, auch durch ihn selber, ist er ein Interpret.					   
Ein Interpret ist aber nicht automatisch ein Urheber und umgekehrt.	
 

WO, WIE UND  
VON WEM GIBTS 
GELD?
Die Vergütungen an Urheber und Interpreten kommen wie 
folgt zustande und werden von der SUISA an Mitglieder 
abgerechnet.
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